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An die Adresse blindlings um die Ecke Fahrender
(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Die Strasse Neuenburg-Yverdon beschreibt in der Nähe von Concise
einen Bogen nach rechts. Die von Neuenburg herkommenden Fahrzeuglenker

haben dort, wegen einer auf der rechten Seite, bergwärts, befindlichen

Stützmauer nur freie Sicht über eine Entfernung von 50 Metern. Sie
haben dabei bloss eine Fahrbahn der 10,5 Meter breiten Strasse zur
Verfügung. Die beiden anderen Fahrbahnen sind durch eine Sicherheitslinie
dem Gegenverkehr aus Yverdon vorbehalten.

An einer Stelle dieser Kurve weicht nun die Stützmauer etwas von der
Fahrbahn zurück. Der freie Raum wird oft zum Parkieren benützt. Ein in der
Nähe arbeitender Weinbauer hatte am 20. Oktober 1961 tatsächlich dort
auch sein Fuhrwerk stehen gelassen, an dem ein Pferdezwiegespann
angeschirrt war. Als der Bauer mit seinem Gespann Richtung Neuenburg
abfahren wollte, hiezu also die aus Neuenburg kommende Fahrbahn kreuzen
musste, hielt er zunächst am Strassenrand an und vergewisserte sich, dass
kein anderes Fahrzeug in Sicht war. Dann fuhr er los.

Genau in dem Augenblick aber brauste ein Autocar um die
Biegung, der mit 80 km/h von Neuenburg her unterwegs war. Sein
Lenker, der 40 Meter vor sich das Gefährt erblickte, doch nicht mehr halten
konnte, lenkte den Car unter gleichzeitigem Bremsen über die Sicherheitslinie

nach links in die Gegenfahrbahn. Gleichwohl prallte er noch gegen
das eine Pferd, tötete es, fuhr auf der andern Strassenseite aufs Trottoir
und durch ein Geländer hindurch.

Das Polizeigericht des Bezirks Grandson auferlegte dem Carführer
wegen zu schnellen Fahrens eine Busse von 60 Franken. Das waadtländische
Kassationsgericht bestätigte dieses Strafurteil. Der Chauffeur ergriff aber
dagegen die Nichtigkeitsbeschwerde ans Bundesgericht. Dort machte er
vor dem eidgenössischen Kassationshof geltend, der Bauer sei ja am
Unfälle schuld. Das Bundesgericht wollte aber gar nicht wissen, wer den Unfall

verschuldet hatte. Es hatte ja nur zu überprüfen, ob die wegen
übersetzter Geschwindigkeit ausgefällte Busse dem Bundesrecht entspreche.

Das war denn auch der Fall. Da nach Artikel 25, Absatz 1 des auf diesen

Fall noch anwendbaren Motorfahrzeuggesetzes der Lenker den Lauf
seines Fahrzeuges den Strassen- und Verkehrsverhältnissen anzupassen
hat, muss der Fahrzeugführer in der Lage sein, auf der Strecke
anzuhalten, die er frei vor sich sieht. Als frei gilt nur die Strecke,
auf der kein Hindernis sichtbar oder zu erwarten ist. Unter auftauchenden
Gefahren, mit denen er rechnen muss, sind Hindernisse zu verstehen, die
sich noch nicht auf der übersehbaren Strecke befinden, aber dort im letzten
Moment erscheinen könnten. Sieht in einer unübersichtlichen Strassenbie-

gung der Fahrzeuglenker beispielsweise 80 Meter weit, während in 50 Me-
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ter Entfernung kleine Kinder am Strassenrand spielen, so muss er so fahren,

dass er auf 50 Meter anhalten kann. Die sichtbare Strecke ist daher
stets das Höchstmass für die zulässige Anhaltestrecke. Wer so schnell
fährt, dass er erst jenseits seines augenblicklichen Sichtbereichs zum
Stillstand käme, kann sich nicht damit entschuldigen, dass sich ja jenseits seines

Sichtbereiches kein oder kein voraussehbares Hindernis befunden
habe. Wer um eine unübersichtliche Biegung fährt, muss zudem stets mit
einem dahinter befindlichen Hindernis rechnen, selbst auf grossen
Durchgangsstrassen — man denke an sehr langsame Fahrzeuge wie an Vehikel,
die eine Panne oder einen Unfall haben und nicht vorschriftsgemäss signalisiert

sind!

Im vorliegenden Fall sah der Carlenker 50 Meter weit, konnte aber mit
seinen 80 km/h niemals auf diese Entfernung anhalten. Damit hat er das
Gesetz verletzt, gleich, ob das Abfahren des Fuhrwerks voraussehbar war
oder nicht. Der Carführer hätte umso mehr Ursache gehabt, sein Tempo
anzupassen, als ihm die Sicherheitslinie nur eine Fahrbahn zur Verfügung
hielt. Seine Beschwerde gegen die Busse wurde daher abgewiesen.

Dieses Urteil, das eine der grundlegenden Verkehrsregeln — eigentlich
ein Verbot, blindlings zu fahren — bestätigt, behält auch unter der neuen
Verordnung über die Strassenverkehrsregeln seine Bedeutung, befiehlt
diese doch in Artikel 4, Absatz 1: «Der Fahrzeugführer darf nur so schnell
fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann; wo das
Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten können.» In

Absatz 3 und 4 wird beigefügt: «Er muss die Geschwindigkeit mässigen und

nötigenfalls halten, wenn Kinder im Strassenbereich nicht auf den Verkehr
achten. — Bei der Begegnung mit Tierfuhrwerken und Tieren hat er so zu

fahren, dass die Tiere nicht erschreckt werden.» (Urteil vom 8.1.63).
Dr. R. B.
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